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GR   

11. Dezember 2024 / SSC/acs 

Personalkommission: Auflösung per 31. Januar 2025 

1 Ausgangslage 

1.1 Die Gemeindeversammlung genehmigte am 20. Juni 2023 die neue Personalordnung 

(GVB 1167). Der Gemeinderat setzte sie auf den 1. Januar 2024 in Kraft (GRB 2099).  

1.2 Neu ist ein Personalrat (§ 3 ‘Sozialpartnerschaft und Mitwirkung’) vorgesehen, der die 

bisherige Personalkommission ablöst:  

1 Die Arbeitgeberin pflegt ein sozialpartnerschaftliches Verhältnis zum Personalrat und 

zu den Personalverbänden.  

2 Die Personalverbände wahren und vertreten die Interessen ihrer Mitglieder, welche 

Mitarbeitende der Stadt Grenchen sind.  

3 Der Personalrat besteht aus drei bis zu neun Mitgliedern. Diese sind Mitarbeitende 

der Stadt Grenchen und werden durch das städtische Personal für die Dauer von vier 

Jahren gewählt.  

4 Der Personalrat und die Personalverbände werden rechtzeitig über wichtige Vorha-

ben mit Auswirkungen auf das Personal informiert und angehört, bevor wesentliche 

Bestimmungen über das Arbeitsverhältnis erlassen, geändert oder aufgehoben wer-

den.  

5 Der Personalrat und die Personalverbände sorgen zusammen mit dem Personalamt 

für die Information der städtischen Mitarbeitenden.  

6 Der Gemeinderat regelt die weiteren Einzelheiten über den Personalrat, insbesondere 

das Wahlverfahren und die Entschädigung seiner Mitglieder im Rahmen seiner Finanz-

kompetenzen. 

2 Erwägungen 

2.1 Die Personalkommission blieb das ganze Jahr 2024 noch operativ. Sie hat anlässlich 

ihrer letzten Sitzung im Juni 2024 u.a. die Geschäfte «Teuerung 2025» und die «Vor-

bereitung der Wahl Personalrat» behandelt und am 27. September 2024 ihre schriftli-

che Stellungnahme zur «Weisung Homeoffice» abgegeben.  
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2.1.1 Die Personalkommission hat in den letzten Jahren bei Reformen im Personalrecht 

(Teilrevision und Totalrevision Personalordnung 2018 resp. 2024, Ausführungsbestim-

mungen über die Arbeitszeit, Ausführungsbestimmungen des GR resp. der GRK zur 

neue PO) und in der Personalvorsorge (Auflösung Pensionskasse der Stadt Grenchen, 

neuer Anschlussvertrag) konstruktiv Hand geboten und wichtige Unterstützung geleis-

tet. 

2.2 Die Mitarbeitenden der Stadt Grenchen, die der Personalordnung unterstehen, konnten 

zwischen dem 11. November 2024 und dem 6. Dezember 2024 den neuen Personalrat 

brieflich wählen. Gestützt auf das Wahlergebnis, das durch das städtische Wahlbüro 

ermittelt wurde, wurden folgende Personen für die Amtsperiode 2025-2028 gewählt:  

- Delaquis Kevin, Stv. Leiter Werkhof, Baudirektion 

- Di Benedetto Francesca, Assistentin Abteilungsleitung / Leiterin Fachstelle PriMa, 

Soziale Dienste Oberer Leberberg 

- Ferrari Silvia, Sachbearbeiterin Stadtpräsidium, Stadtpräsidium 

- Rentsch Caroline, Sachbearbeiterin Rechnungswesen, Schulverwaltung 

- Schneeberger Anne-Catherine, Stadtschreiber-Stv., Stadtkanzlei 

- Steinle Patrick, Fachverantwortlicher Verkehr und Umwelt / Stv. Leiter Polizeiin-

spektorat, Polizeiinspektorat 

- Zbinden Jürg, Zivilschutzkommandant, Zivilschutz 

2.2.1 Der Personalrat wird sich im Laufe des Januars 2025 konstituieren und seine Arbeit 

aufnehmen.  

3 Koordination 

3.1 Die Koordination mit dem Personalamt und dem Stadtschreiber ist erfolgt. 

4 Antrag an den Gemeinderat und Beschlussesentwurf 

4.1 Die Personalkommission wird unter Verdankung der geleisteten Dienste auf den 

31. Januar 2025 aufgelöst. 

Zu eröffnen: Mitglieder PEK 

Vollzug: KZL 
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